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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  A.10/454/2018 
 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Referent für Interne Dienste und Schulen 
Frank Klingenberg 

Amt für Personal und Organisation  

  

Sachbearbeiter/in: Marion Dörschner 

 
 
Umbesetzung des Jugendhilfeausschusses 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Hauptausschuss 20.02.2018 nicht öffentlich Beschlussvorschlag 

Stadtrat 23.02.2018 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Frau Stadträtin Dr. Rezarta Reimann ist künftig an Stelle von Frau Stadträtin Saskia 

Bergmann Mitglied des Jugendhilfeausschusses. 

 

Frau Ipek Erdönmez wird als Ersatz für Frau Dr. Rezarta Reimann als in der Jugendhilfe 

erfahrene Person in den Jugendhilfeausschuss gewählt. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja   Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

Folgekosten?  
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Zusammenfassung 

a) Frau Stadträtin Saskia Bergmann ist derzeit Mitglied des Jugendhilfeausschusses.  

    Diese Position soll künftig Frau Stadträtin Dr. Rezarta Reimann übernehmen. 

 

b) Bisher war auf Vorschlag der SPD-Fraktion Frau Dr. Rezarta Reimann als in der  

    Jugendhilfe erfahrene Person stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. 

    Frau Dr. Reimann ist nun seit 01.01.2018 Mitglied des Stadtrates, der Sitz im Gremium 

    ist daher neu zu besetzen 

 

 

Besetzung des Ausschusses 

Die Zusammensetzung der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses ergibt sich aus § 3 der ab 

01.05.1996 geltenden Satzung für das Jugendamt der Stadt Schwabach vom 11.03.1996.  

 

Stimmberechtigte Mitglieder 

a) Mitglieder des Stadtrates 

Nach § 3 Abs. 2 Ziff. 1 der Satzung i.V. mit § 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII gehören vier Mitglieder 

des Stadtrates als stimmberechtigte Mitglieder dem Jugendhilfeausschuss an. 

 

Bisheriges stimmberechtigtes Mitglied ist Frau Stadträtin Saskia Bergmann. Deren Mandat 

soll künftig Frau Stadträtin Dr. Rezarta Reimann übernehmen. 

 

 

b) In der Jugendhilfe erfahrene Personen 

Nach § 3 Abs. 2 Ziff. 3 der Satzung i.V. mit Art. 18 des Gesetzes zur Ausführung der 

Sozialgesetze (AGSG) sind vier, vom Stadtrat gewählte Männer und Frauen die in der 

Jugendhilfe erfahren sind, stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. 

 

Auf Vorschlag der SPD-Fraktion soll Frau Ipek Erdönmez stimmberechtigtes Mitglied des 

Jugendhilfeausschuss werden. 

 

Gem. § 4 Abs. 1 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Schwabach werden 

stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, die nicht dem Stadtrat angehören 

gewählt. Die Wahl erfolgt in offener Abstimmung. 

 

 

Die Anlage zur Geschäftsordnung des Stadtrates würde sich wie folgt ändern: 

Nr. 9 (Jugendhilfeausschuss) – In der Jugendhilfe erfahrene Personen 

 

bisheriges stimmberechtigtes Mitglied Dr. Rezarta Reimann 

bisheriges stellv. stimmberechtigtes Mitglied Margit Gray 

 

künftiges stimmberechtigtes Mitglied Ipek Erdönmez 

stellv. stimmberechtigtes Mitglied bleibt Margit Gray 
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